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Im Einvernehmen mit den obersten Finanzbehörden der Länder gilt für die einkommen-

(lohn-)steuerrechtliche Behandlung von freiwilligen Unfallversicherungen Folgendes1: 

 

1. Versicherungen des Arbeitnehmers  

 

1.1 Versicherung gegen Berufsunfälle  

 

Aufwendungen des Arbeitnehmers für eine Versicherung ausschließlich gegen Unfälle, die 

mit der beruflichen Tätigkeit in unmittelbarem Zusammenhang stehen (einschließlich der Un-

fälle auf dem Weg von und zur regelmäßigen Arbeitsstätte), sind Werbungskosten (§ 9 Ab-

satz 1 Satz 1 EStG). 

 

1.2 Versicherung gegen außerberufliche Unfälle  

 

Aufwendungen des Arbeitnehmers für eine Versicherung gegen außerberufliche Unfälle sind 

Sonderausgaben (§ 10 Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe a i. V. m. § 10 Absatz 4 und 

4a EStG und ab dem Veranlagungszeitraum 2010 § 10 Absatz 1 Nummer 3a i. V. m. Ab-

satz 4 und 4a EStG). 

 
1 Die Änderungen gegenüber dem BMF-Schreiben vom 17. Juli 2000 - IV C 5 - S 2332 - 67/00 - (BStBl I 

S. 1204) sind durch Fettdruck hervorgehoben. 
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1.3 Versicherung gegen alle Unfälle  

 

Aufwendungen des Arbeitnehmers für eine Unfallversicherung, die das Unfallrisiko sowohl 

im beruflichen als auch im außerberuflichen Bereich abdeckt, sind zum einen Teil Werbungs-

kosten und zum anderen Teil Sonderausgaben. Der Gesamtbeitrag einschließlich Versiche-

rungsteuer für beide Risiken ist entsprechend aufzuteilen (vgl. BFH-Urteil vom 22. Juni 1990 

- VI R 2/87 -, BStBl II S. 901). Für die Aufteilung sind die Angaben des Versicherungsunter-

nehmens darüber maßgebend, welcher Anteil des Gesamtbeitrags das berufliche Unfallrisiko 

abdeckt. Fehlen derartige Angaben, ist der Gesamtbeitrag durch Schätzung aufzuteilen. Es be-

stehen keine Bedenken, wenn die Anteile auf jeweils 50 % des Gesamtbeitrags geschätzt 

werden. 

 

1.4 Übernahme der Beiträge durch den Arbeitgeber  

 

Vom Arbeitgeber übernommene Beiträge des Arbeitnehmers sind steuerpflichtiger Arbeits-

lohn. Das gilt nicht, soweit Beiträge zu Versicherungen gegen berufliche Unfälle und Beiträge 

zu Versicherungen gegen alle Unfälle (Tz. 1.1 und 1.3) auch das Unfallrisiko bei Auswärts-

tätigkeiten (R 9.4 Absatz 2 LStR 2008) abdecken. Beiträge zu Unfallversicherungen sind 

als Reisenebenkosten steuerfrei, soweit sie Unfälle bei einer Auswärtstätigkeit abdecken 

(§ 3 Nummer 13 und 16 EStG). Es bestehen keine Bedenken, wenn aus Vereinfachungs-

gründen bei der Aufteilung des auf den beruflichen Bereich entfallenden Beitrags/Beitrags-

anteils in steuerfreie Reisekostenerstattungen und steuerpflichtigen Werbungskostenersatz 

(z. B. Unfälle auf Fahrten zwischen Wohnung und regelmäßiger Arbeitsstätte) der auf 

steuerfreie Reisekostenerstattungen entfallende Anteil auf 40 % geschätzt wird. Der Bei-

tragsanteil, der als Werbungskostenersatz dem Lohnsteuerabzug zu unterwerfen ist, gehört zu 

den Werbungskosten des Arbeitnehmers. 

 

2. Versicherungen des Arbeitgebers 

 

2.1 Ausübung der Rechte steht ausschließlich dem Arbeitgeber zu 

 

2.1.1 Kein Arbeitslohn zum Zeitpunkt der Beitragszahlung 

 

Handelt es sich bei vom Arbeitgeber abgeschlossenen Unfallversicherungen seiner Arbeit-

nehmer um Versicherungen für fremde Rechnung (§ 179 Absatz 1 Satz 2 i. V. m. §§ 43 

bis 48 VVG), bei denen die Ausübung der Rechte ausschließlich dem Arbeitgeber zusteht, so 

stellen die Beiträge im Zeitpunkt der Zahlung durch den Arbeitgeber keinen Arbeitslohn 

dar (BFH-Urteile vom 16. April 1999 - VI R 60/96 -, BStBl 2000 II S. 406, sowie - VI R 

66/97 -, BStBl 2000 II S. 408).  
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2.1.2 Arbeitslohn zum Zeitpunkt der Leistungsgewährung 

 

Erhält ein Arbeitnehmer Leistungen aus einem entsprechenden Vertrag, führen die bis 

dahin entrichteten, auf den Versicherungsschutz des Arbeitnehmers entfallenden Bei-

träge im Zeitpunkt der Auszahlung oder Weiterleitung der Leistung an den Arbeitneh-

mer zu Arbeitslohn in Form von Barlohn, begrenzt auf die dem Arbeitnehmer ausge-

zahlte Versicherungsleistung (BFH-Urteil vom 11. Dezember 2008 - VI R 9/05 -, 

BStBl 2009 II S. 385); das gilt unabhängig davon, ob der Unfall im beruflichen oder 

außerberuflichen Bereich eingetreten ist und ob es sich um eine Einzelunfallversiche-

rung oder eine Gruppenunfallversicherung handelt. Bei einer Gruppenunfallversiche-

rung ist der auf den einzelnen Arbeitnehmer entfallende Teil der Beiträge ggf. zu schät-

zen (BFH-Urteil vom 11. Dezember 2008 - VI R 19/06 -, BFH/NV 2009 S. 905). Bei den 

im Zuflusszeitpunkt zu besteuernden Beiträgen kann es sich um eine Vergütung für eine 

mehrjährige Tätigkeit im Sinne des § 34 Absatz 1 i. V. m. Absatz 2 Nummer 4 EStG 

handeln.  

 

Da sich der Vorteil der Beitragsgewährung nicht auf den konkreten Versicherungsfall, 

sondern allgemein auf das Bestehen von Versicherungsschutz des Arbeitnehmers be-

zieht, sind zur Ermittlung des Arbeitslohns alle seit Begründung des Dienstverhältnisses 

entrichteten Beiträge zu berücksichtigen, unabhängig davon, ob es sich um einen oder 

mehrere Versicherungsverträge handelt. Das gilt auch dann, wenn die Versicherungs-

verträge zeitlich befristet abgeschlossen wurden, das Versicherungsunternehmen ge-

wechselt wurde oder der Versicherungsschutz für einen bestimmten Zeitraum des 

Dienstverhältnisses nicht bestanden hat (zeitliche Unterbrechung des Versicherungs-

schutzes). Bei einem Wechsel des Arbeitgebers sind ausschließlich die seit Begründung 

des neuen Dienstverhältnisses entrichteten Beiträge zu berücksichtigen, auch wenn der 

bisherige Versicherungsvertrag vom neuen Arbeitgeber fortgeführt wird. Das gilt auch, 

wenn ein Wechsel des Arbeitnehmers innerhalb eines Konzernverbundes zwischen Kon-

zernunternehmen mit einem Arbeitgeberwechsel verbunden ist. Bei einem Betriebsüber-

gang nach § 613a BGB liegt kein neues Dienstverhältnis vor.  

 

Beiträge, die individuell oder pauschal besteuert wurden, sind im Übrigen nicht einzu-

beziehen.  

 

Aus Vereinfachungsgründen können die auf den Versicherungsschutz des Arbeitneh-

mers entfallenden Beiträge unter Berücksichtigung der Beschäftigungsdauer auf Basis 

des zuletzt vor Eintritt des Versicherungsfalls geleisteten Versicherungsbeitrags hochge-

rechnet werden. 
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sind bei einer späteren Versicherungsleistung nicht erneut als Arbeitslohn zu erfassen. 

Bei einer späteren Versicherungsleistung sind zumindest die seit der vorangegangenen 

Auszahlung einer Versicherungsleistung entrichteten Beiträge zu berücksichtigen (BFH-

Urteil vom 11. Dezember 2008 - VI R 3/08 -, BFH/NV 2009 S. 907), allerdings auch in 

diesem Fall begrenzt auf die ausgezahlte Versicherungsleistung.  

 

Erhält ein Arbeitnehmer die Versicherungsleistungen in mehreren Teilbeträgen oder 

ratierlich, so fließt dem Arbeitnehmer solange Arbeitslohn in Form von Barlohn zu, bis 

die Versicherungsleistungen die Summe der auf den Versicherungsschutz des Arbeit-

nehmers entfallenden Beiträge erreicht haben. Erhält ein Arbeitnehmer die Versiche-

rungsleistungen als Leibrente, so fließt dem Arbeitnehmer solange Arbeitslohn in Form 

von Barlohn zu, bis der Teil der Versicherungsleistungen, der nicht Ertragsanteil ist 

(§ 22 Nummer 1 Satz 3 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb EStG ggf. i. V. m. § 55 EStDV; 

siehe auch Tz. 2.1.6), die Summe der auf den Versicherungsschutz des Arbeitnehmers 

entfallenden Beiträge erreicht hat. Beiträge, die vom Arbeitgeber nach der ersten Aus-

zahlung oder Weiterleitung von Versicherungsleistungen an den Arbeitnehmer gezahlt 

werden, sind hier aus Vereinfachungsgründen jeweils nicht einzubeziehen; diese Bei-

träge sind dann bei einem ggf. später eintretenden Versicherungsfall zu berücksichtigen. 

 

Beispiel: 

 

Nach einem Unfall wird ab dem Jahr 01 eine Versicherungsleistung als Leibrente 

i. H. v. jährlich 1.000   ausgezahlt. Der Ertragsanteil beträgt 25 %. An Beiträgen 

wurden für den Arbeitnehmer in der Vergangenheit insgesamt 2.500   gezahlt. 

 

Ab dem Jahr 01 sind 250   (1.000   x 25 % Ertragsanteil) steuerpflichtig nach 

§ 22 Nummer 1 Satz 3 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb EStG.  

 

Darüber hinaus sind in den Jahren 01 bis 03 jeweils ein Betrag von 750   und im 

Jahr 04 ein Betrag von 250   (2.500   - [3 Jahre x 750  ]) steuerpflichtig nach 

§ 19 EStG. Ab dem Jahr 05 fließt kein steuerpflichtiger Arbeitslohn mehr zu; 

steuerpflichtig ist dann nur noch die Leibrente mit dem Ertragsanteil von 25 %. 

 

Dem Arbeitnehmer steht bei mehreren Versicherungsleistungen innerhalb verschiede-

ner Veranlagungszeiträume (mehr als ein Versicherungsfall oder bei einem Versiche-

rungsfall, Auszahlung in mehreren Veranlagungszeiträumen) kein Wahlrecht zu, in-

wieweit die vom Arbeitgeber erbrachten Beiträge jeweils als Arbeitslohn erfasst werden 

sollen. In diesen Fällen ist für den Arbeitslohn im jeweiligen Veranlagungszeitraum ge-
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Sinne des § 34 Absatz 1 i. V. m. Absatz 2 Nummer 4 EStG handelt. 

 

2.1.3 Steuerfreier Reisekostenersatz und lohnsteuerpflichtiger Werbungskostenersatz 

 

Der auf das Risiko beruflicher Unfälle entfallende Anteil der Beiträge ist zum Zeitpunkt 

der Leistungsgewährung steuerfreier Reisekostenersatz oder steuerpflichtiger Wer-

bungskostenersatz des Arbeitgebers (dem bei der Veranlagung zur Einkommensteuer 

Werbungskosten in gleicher Höhe gegenüberstehen). Für die Aufteilung und Zuordnung 

gelten die Regelungen in Tz. 1.1 bis 1.4.  

 

2.1.4 Schadensersatzleistungen 

 

Bei einem im beruflichen Bereich eingetretenen Unfall gehört die Auskehrung des Arbeitge-

bers nicht zum Arbeitslohn, soweit der Arbeitgeber gesetzlich zur Schadensersatzleistung 

verpflichtet ist oder soweit der Arbeitgeber einen zivilrechtlichen Schadensersatzanspruch des 

Arbeitnehmers wegen schuldhafter Verletzung arbeitsvertraglicher Fürsorgepflichten erfüllt 

(BFH-Urteil vom 20. September 1996 - VI R 57/95 -, BStBl 1997 II S. 144). Der gesetzliche 

Schadensersatzanspruch des Arbeitnehmers aus unfallbedingten Personenschäden im 

beruflichen Bereich wird regelmäßig durch Leistungen aus der gesetzlichen Unfallversi-

cherung erfüllt; diese Leistungen sind nach § 3 Nummer 1 Buchstabe a EStG steuerfrei. 

 

Schmerzensgeldrenten nach § 253 Absatz 2 BGB (bis 31. Juli 2002: § 847 BGB), Schadens-

ersatzrenten zum Ausgleich vermehrter Bedürfnisse (§ 843 Absatz 1 2. Alternative BGB), 

Unterhaltsrenten nach § 844 Absatz 2 BGB sowie Ersatzansprüche wegen entgangener 

Dienste nach § 845 BGB sind ebenfalls nicht steuerbar (vgl. BMF-Schreiben vom 

15. Juli 2009 - IV C 3 - S 2255/08/10012 -, BStBl I S. 836). 

 

2.1.5 Entschädigungen für entgangene oder entgehende Einnahmen 

 

Sind die Versicherungsleistungen ausnahmsweise Entschädigungen für entgangene oder 

entgehende Einnahmen i. S. d. § 24 Nummer 1 Buchstabe a EStG (z. B. Leistungen we-

gen einer Körperverletzung, soweit sie den Verdienstausfall ersetzen; siehe H 24.1 EStH 

2008), liegen insoweit zusätzliche steuerpflichtige Einkünfte aus nichtselbständiger Ar-

beit (steuerpflichtiger Arbeitslohn) vor. Wickelt das Versicherungsunternehmen die 

Auszahlung der Versicherungsleistung unmittelbar mit dem Arbeitnehmer ab, hat der 

Arbeitgeber Lohnsteuer nur einzubehalten, wenn er weiß oder erkennen kann, dass 

derartige Zahlungen erbracht wurden (§ 38 Absatz 1 Satz 3 EStG). 
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Beispiel: 

 

Nach einem Unfall wird eine Versicherungsleistung i. H. v. 10.000   ausgezahlt. 

Hiervon sind 8.000   die Entschädigung für entgangene oder entgehende Ein-

nahmen. An Beiträgen wurden in der Vergangenheit 2.500   gezahlt. 

 

Die steuerpflichtigen Leistungen i. S. d. § 24 Nummer 1 Buchstabe a EStG betra-

gen 8.000  . Zusätzlich sind 500   (= 2.500   - [2.500   x 8.000   : 10.000  ]) ent-

sprechend der Regelungen in Tz. 2.1.2 und 2.1.3 zu besteuern. 

 

2.1.6 Sonstige Einkünfte nach § 22 Nummer 1 EStG 

 

Wiederkehrende Leistungen aus der entsprechenden Unfallversicherung können Leibrenten 

nach § 22 Nummer 1 Satz 3 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb EStG sein. Siehe auch 

Tz. 2.1.2 letzter Absatz. 

 

2.2 Ausübung der Rechte steht unmittelbar dem Arbeitnehmer zu 

 

2.2.1 Arbeitslohn zum Zeitpunkt der Beitragszahlung  

 

Kann der Arbeitnehmer den Versicherungsanspruch bei einer vom Arbeitgeber abgeschlos-

senen Unfallversicherung unmittelbar gegenüber dem Versicherungsunternehmen geltend 

machen, sind die Beiträge bereits im Zeitpunkt der Zahlung durch den Arbeitgeber als 

Zukunftssicherungsleistungen Arbeitslohn in Form von Barlohn (§ 19 Absatz 1 Satz 1 

Nummer 1 EStG, § 2 Absatz 2 Nummer 3 Satz 1 LStDV). Davon ist auch dann auszuge-

hen, wenn zwar der Anspruch durch den Versicherungsnehmer (Arbeitgeber) geltend 

gemacht werden kann, vertraglich nach den Unfallversicherungsbedingungen jedoch 

vorgesehen ist, dass der Versicherer die Versicherungsleistung in jedem Fall an die ver-

sicherte Person (Arbeitnehmer) auszahlt. Die Ausübung der Rechte steht dagegen nicht 

unmittelbar dem Arbeitnehmer zu, wenn die Versicherungsleistung mit befreiender 

Wirkung auch an den Arbeitgeber gezahlt werden kann; in diesem Fall kann der Ar-

beitnehmer die Auskehrung der Versicherungsleistung letztlich nur im Innenverhältnis 

vom Arbeitgeber verlangen. 

 

Das gilt unabhängig davon, ob es sich um eine Einzelunfallversicherung oder eine Gruppen-

unfallversicherung handelt; Beiträge zu Gruppenunfallversicherungen sind ggf. nach der Zahl 

der versicherten Arbeitnehmer auf diese aufzuteilen (§ 2 Absatz 2 Nummer 3 Satz 3 LStDV). 

Steuerfrei sind Beiträge oder Beitragsteile, die bei Auswärtstätigkeiten (R 9.4 Absatz 2 
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tungen gehören. Für die Aufteilung eines auf den beruflichen Bereich entfallenden Gesamt-

beitrags in steuerfreie Reisekostenerstattungen und steuerpflichtigen Werbungskostenersatz 

ist die Vereinfachungsregelung in Tz. 1.4 anzuwenden. 

 

2.2.2 Arbeitslohn zum Zeitpunkt der Leistungsgewährung 

 

Leistungen aus einer entsprechenden Unfallversicherung gehören zu den Einkünften aus 

nichtselbständiger Arbeit (steuerpflichtiger Arbeitslohn), soweit sie Entschädigungen für 

entgangene oder entgehende Einnahmen i. S. d. § 24 Nummer 1 Buchstabe a EStG darstel-

len, der Unfall im beruflichen Bereich eingetreten ist und die Beiträge ganz oder teilweise 

Werbungskosten bzw. steuerfreie Reisenebenkostenerstattungen waren.  

 

Der Arbeitgeber hat Lohnsteuer nur einzubehalten, wenn er weiß oder erkennen kann, 

dass derartige Zahlungen erbracht wurden (§ 38 Absatz 1 Satz 3 EStG). Andernfalls ist 

der als Entschädigung i. S. d. § 24 Nummer 1 Buchstabe a EStG steuerpflichtige Teil des 

Arbeitslohns, der ggf. durch Schätzung zu ermitteln ist, im Rahmen der Veranlagung des 

Arbeitnehmers zur Einkommensteuer zu erfassen.  

 

2.2.3 Sonstige Einkünfte nach § 22 Nummer 1 Satz 1 EStG 

 

Tz. 2.1.6 gilt entsprechend. 

 

3. Arbeitgeber als Versicherer 

 

Gewährt ein Arbeitgeber als Versicherer Versicherungsschutz, handelt es sich um 

Sachleistungen. Tz. 2 gilt entsprechend. § 8 Absatz 3 EStG ist zu beachten. 

 

4. Werbungskosten- oder Sonderausgabenabzug  

 

Der Arbeitnehmer kann die dem Lohnsteuerabzug unterworfenen Versicherungsbeiträge als 

Werbungskosten oder als Sonderausgaben geltend machen. Für die Aufteilung und Zuord-

nung gelten die Regelungen in Tz. 1.1 bis 1.3. 

 

5. Lohnsteuerabzug von Beitragsleistungen  

 

Soweit die vom Arbeitgeber übernommenen Beiträge (Tz. 1.4) oder die Beiträge zu Versiche-

rungen des Arbeitgebers (Tz. 2) steuerpflichtiger Arbeitslohn sind, sind sie im Zeitpunkt ihres 

Zuflusses dem Lohnsteuerabzug nach den allgemeinen Regelungen zu unterwerfen, wenn 
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der Lohnsteuerpauschalierung siehe auch R 40b. 2 LStR 2008. 

 

6. Betriebliche Altersversorgung 

 

Die lohnsteuerliche Behandlung von Zusagen auf Leistungen der betrieblichen Alters-

versorgung nach dem Betriebsrentengesetz bleibt durch dieses Schreiben unberührt. Zu 

den Einzelheiten vgl. BMF-Schreiben vom 20. Januar 2009 - VI C 3 - S 2496/08/10011 / 

IV C 5 - S 2333/07/0003 - (BStBl I S. 273). 

 

7. Anwendungsregelung 

 

Dieses Schreiben ist in allen noch nicht formell bestandskräftigen Fällen anzuwenden. 

Das BMF-Schreiben vom 17. Juli 2000 - IV C 5 - S 2332 - 67/00 - (BStBl I S. 1204) wird 

hiermit aufgehoben.  

 

Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. 

 

Im Auftrag 

 


